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Gefährdungsbeurteilung

Informationsermittlung

ID 041802

Hinweise zum Urheberrecht

Die Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für 

Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erstellt worden. 

Bitte fertigen Sie keine Fotos oder andere Kopien von im Seminar verwendeten 

Medien an.  

Unterlagen, die wir Ihnen zur Mitnahme oder zum Download zur Verfügung stellen, 

sind für Ihre Arbeit im Betrieb bestimmt. 

Bitte geben Sie diese Unterlagen nicht an Personen außerhalb Ihres Betriebs weiter.

Bereitgestellte Arbeitsmaterialien, z. B. für Gruppenarbeiten, sind Eigentum der 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall und müssen in der Bildungsstätte verbleiben. 

Die Mitnahme sowie das Kopieren der Materialien ist unzulässig.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis!

ID 032983b
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Übersicht Gefährdungsbeurteilung

Der Unternehmer hat festzustellen, 

ob:

• die Beschäftigten Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen durchführen

 und/oder

• Gefahrstoffe bei Tätigkeiten 

entstehen bzw. freigesetzt werden

ID 033478

Wenn ja: Gefährdungsbeurteilung durchführen!

Gefährdungsbeurteilung (1)

Der Unternehmer hat zu ermitteln:

• Gefährliche Eigenschaften der Stoffe

oder Gemische

• Informationen zum Gesundheitsschutz und 

zur Sicherheit gemäß Sicherheitsdatenblatt 

• Ausmaß, Art und Dauer der Exposition

• physikalisch-chemische Wirkungen

• Möglichkeiten einer Substitution

• …

ID 033479

Gefahrstoffe
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Gefährdungsbeurteilung (2)

Der Unternehmer hat zu ermitteln:

• Arbeitsbedingungen und -verfahren, einschließlich 

der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge

• Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische 

Grenzwerte

• Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden 

Schutzmaßnahmen

• Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen 

Vorsorge

ID 033480

Gefahrstoffe

Gefährdungsbeurteilung (3)

Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass:

• die Gefährdungsbeurteilung nur durch 

fachkundige Personen erfolgt

• Maßnahmen festgelegt werden

• die Gefährdungsbeurteilung dokumentiert wird

• ein Gefahrstoffverzeichnis geführt wird

ID 033481
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Gefährdungsbeurteilung (4)

§ 7 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen 

erst aufnehmen lassen, nachdem eine 

Gefährdungsbeurteilung […] durchgeführt wurde 

und die erforderlichen Schutzmaßnahmen […] 

ergriffen worden sind.

       (GefStoffV)

ID 033482

Ablauf der Gefährdungsbeurteilung

gemäß § 6 GefStoffV + TRGS 400 Befund: TRGS 401/402

ID 033483

Informationsbeschaffung

Beurteilung der Gefährdung

Schutzmaßnahmen

Wirksamkeitsprüfung
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Kennzeichnung durch den Lieferanten (Beispiel)

ID 041431

Salzsäure 20 %
(Index-Nr.: 017-002-01-X) 
Verursacht Hautreizungen.(H315)

Verursacht schwere Augenreizungen. 

(H319)

Kann die Atemwege reizen.(H335)

Kann gegenüber Metallen korrosiv 

sein.(H290)

Einatmen von Gas/Nebel/Aerosol 

vermeiden.(P261)

(PXXX)…

BGHM-Chemie-AG, Mainz, Tel. +49(0)123-45-678

Achtung50 l

Piktogramme

Nennmenge

Lieferant

Produktname

H-Sätze

P-Sätze

Signalwort

Innerbetriebliche Kennzeichnung (TRGS 201)

• Kennzeichnung von ortsbeweglichen Behältern 

(z. B. nach Umfüllen)

• Kennzeichnung von Abfällen

• Kennzeichnung von Einrichtungen 

(z. B. Rohrleitungen, Bäder, Apparate)

Bei der vereinfachten Kennzeichnung sind mind. die 

Bezeichnung des Stoffes bzw. Gemisches sowie die 

Gefahrenpiktogramme des Stoffes o. Gemisches anzugeben.

ID 041432

→ Voraussetzung: Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Unterweisung

Salzsäure, 20%
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Informationsbeschaffung: Sicherheitsdatenblatt

. Hersteller oder Importeur (Lieferant) 

eines gefährlichen Stoffes oder eines 

gefährlichen Gemisches hat dem 

Abnehmer spätestens beim 

erstmaligen Bezug ein 

Sicherheitsdatenblatt (nach REACH) 

zu übermitteln.

ID 033889

Aber was ist mit …?

ID 033884 

…Schweißrauchen? …Holzstäuben?

Weitere Informationsquellen:

• Technische Regeln für 

Gefahrstoffe

• Informationsschriften der 

Unfallversicherungsträger

• diverse Online-Angebote           

(z. B. GisChem)

• …
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§ 5 ArbSchG: Beurteilung der Arbeitsbedingungen

ID 033502

Erfassung der Arbeitsorganisation/Arbeitsbereiche/Tätigkeiten

Ermittlung von Gefährdungsfaktoren/Belastungen

Mechanische

Gefährdung

Elektrische

Gefährdung

Gefahr-

stoffe
Strahlung

sonstige Gef.

physische Bel.

Lärm, usw.

Gefährdungsbeurteilungen

für weitere Gefährdungen

Gefährdungsbeurteilung

nach GefStoffV

Gefährdungsbeurteilungen

für weitere Gefährdungen

Gesamtbeurteilung

Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle

Brand- und

Explosions-

gefahren

1. Gruppenarbeit - Informationsermittlung

ID 042722

Gruppe 1

ätzend /reizend

Gruppe 2

Entzündbare Flüssigkeiten

und Aspirationsgefahr

Gruppe 3

Akute Toxizität

Gruppe 4

KMR und Zielorgantoxizität
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